
Anlage 
zur Vorlage Nr.     /2019 

an den KT am 24.01.2019 

Synopse zur Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (allge-
meine Verwaltungsgebührensatzung) 

Gebührenverzeichnis in der Fassung vom 01.03.2017 Änderungsvorschlag (Änderungen sind fett markiert) Erläuterungen 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet.  
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet. 
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung

Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *) 
Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *) 

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr 

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr 

Fest- 
gebühr 

Fest- 
gebühr 

Zeit- 
gebühr 

Wert- 
gebühr 

Zeit- 
gebühr 

Wert- 
gebühr 

1 Allgemeine öffentliche Leistungen 1 Allgemeine öffentliche Leistungen 

1 Allgemeine Verwaltungsgebühr 10 € - 10.000 € 1 Allgemeine Verwaltungsgebühr 10 € - 10.000 € 

2 

Ablehnung eines Antrages 
1/10 bis zum vollen Betrag 

der Gebühr 
2 

Ablehnung eines Antrages 
1/10 bis zum vollen Betrag 

der Gebühr 
Wird der Antrag ausschließlich we-
gen Unzuständigkeit der Behörde 
abgelehnt 

gebührenfrei 
Wird der Antrag ausschließlich we-
gen Unzuständigkeit der Behörde 
abgelehnt 

gebührenfrei 

3 

Wird ein Antrag zurückgenommen 
oder unterbleibt eine öffentliche 
Leistung aus sonstigen Gründen, 
wenn mit der sachlichen Bearbei-
tung begonnen, die Erbringung der 
öffentlichen Leistung aber noch 
nicht beendet war 

1/10 bis zum vollen 
 Betrag der Gebühr, 

mind.10 € 
3 

Wird ein Antrag zurückgenommen 
oder unterbleibt eine öffentliche 
Leistung aus sonstigen Gründen, 
wenn mit der sachlichen Bearbei-
tung begonnen, die Erbringung der 
öffentlichen Leistung aber noch 
nicht beendet war 

1/10 bis zum vollen 
Betrag der Gebühr, 

mind.10 € 

4 
Zurückweisung von förmlichen 
Rechtsbehelfen im Verwaltungsver-
fahren (insbesondere Widerspruch 

Zeitge-
bühr *) 

4 
Zurückweisung von förmlichen 
Rechtsbehelfen im Verwaltungsver-
fahren (insbesondere Widerspruch 

Zeitge-
bühr *) 

5 
Zurücknahme des Rechtsbehelfs, 
wenn mit der sachlichen Bearbei-
tung begonnen war 

Zeitge-
bühr *) 

5 
Zurücknahme des Rechtsbehelfs, 
wenn mit der sachlichen Bearbei-
tung begonnen war 

Zeitge-
bühr *) 

6 
Erteilung von Befreiungen (Ausnah-
mebewilligungen) von Rechtsvor-
schriften und sonstigen allgemeinen 

50 € - 500 € 6 Erteilung von Befreiungen (Ausnah-
mebewilligungen) von Rechtsvor-

50 € - 500 € 



Anlage 
zur Vorlage Nr.     /2018 

an den VA am 10.01.2018 
 

Gebührenverzeichnis in der Fassung vom 01.03.2017 Änderungsvorschlag (Änderungen sind fett markiert) Erläuterungen 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet.  
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet. 
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung 

 

Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *) 
Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *)  

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr 

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr  

Fest- 
gebühr 

  

Fest- 
gebühr 

Zeit- 
gebühr 

Wert- 
gebühr 

 

 Zeit- 
gebühr 

  

  Wert- 
gebühr 

 

Anordnungen, soweit hierüber 
nichts Besonderes bestimmt ist 

schriften und sonstigen allgemei-
nen Anordnungen, soweit hierüber 
nichts Besonderes bestimmt ist 

 

7 
Ausfertigungen, Abschriften und 
Auszüge aus den Akten des Land-
ratsamtes 

 

Zeitge-
bühr *) 

zzgl. 
der Ge-

bühr 
nach 

Ziffer 8 

 

 

7 
Ausfertigungen, Abschriften und 
Auszüge aus den Akten des Land-
ratsamtes 

 

Zeitge-
bühr *) 

zzgl. 
der Ge-

bühr 
nach 

Ziffer 8 

 

 

 
8 

Fotokopie DIN A 4 
Fotokopie DIN A 3 
Lichtpause 

0,50 € 
1,50 € 
7,50 € 

  
 

8 
Fotokopie DIN A 4 
Fotokopie DIN A 3 
Lichtpause 

0,50 € 
1,50 € 
7,50 € 

  
 

 
9 Übermittlung digitaler Daten  Zeitge-

bühr *) 
 

 
9 Übermittlung digitaler Daten  Zeitge-

bühr *) 
  

 10 Aktenübersendung 3 € - 100 €  10 Aktenübersendung 3 € - 100 €  

 

11 

Zeugnisse, Bescheinigungen, Be-
glaubigungen (außer innere Schul-
angelegenheiten) 
a) Zeugnisse und Bescheinigungen 
aller Art 

 
  

 
 
 
 
 

11 
 

Zeugnisse, Bescheinigungen, Be-
glaubigungen (außer innere Schul-
angelegenheiten) 
a) Zeugnisse und Bescheinigungen 
aller Art 

  

3 € - 40 € 3 € - 40 € 

 b) Beglaubigungen von Unterschrif-
ten, Handzeichen und Siegeln, Ab-
schriften, Fotokopien u.Ä. 

3 € - 130 € 
 b) Beglaubigungen von Unterschrif-

ten, Handzeichen und Siegeln, Ab-
schriften, Fotokopien u.Ä. 

3 € - 130 € 
 

  

  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



Anlage 
zur Vorlage Nr.     /2018 

an den VA am 10.01.2018 
 

Gebührenverzeichnis in der Fassung vom 01.03.2017 Änderungsvorschlag (Änderungen sind fett markiert) Erläuterungen 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet.  
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet. 
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung 

 

Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *) 
Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *)  

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr 

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr  

Fest- 
gebühr 

  

Fest- 
gebühr 

Zeit- 
gebühr 

Wert- 
gebühr 

 

 Zeit- 
gebühr 

  

  Wert- 
gebühr 

 

 
 
 
 
 
 
c) Ausstellung von Ersatzzeug-
nissen zzgl. der an das Land Ba-
den-Württemberg abzuführenden 
Gebühr gem. Nr. 8 des Gebüh-
renverzeichnisses zur Gebühren-
verordnung Kultusministerium 
(GebVerz KM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 € 

Laut Mitteilung des 
Regierungspräsidiums 
Karlsruhe wird eine 
Gebühr in Höhe von  
50 € für den Inhalt ei-
nes Ersatzzeugnisses 
erhoben, welche an 
das Land Baden-Würt-
temberg abzuführen 
ist. Der Schulträger er-
hebt zusätzlich eine 
Festgebühr in Höhe 
von 20 € für seinen 
Verwaltungsaufwand. 
Somit beträgt die Ge-
samthöhe der Gebühr 
70 € pro Ersatzzeug-
nis.  

 

12 

Erfolgt eine öffentliche Leistung aus 
besonderen Gründen außerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten (6.30 - 19.00 
Uhr) oder an Samstagen 

beträgt die Gebühr das 
1,25 -fache 

 

12 

Erfolgt eine öffentliche Leistung aus 
besonderen Gründen außerhalb 
der üblichen Arbeitszeiten (6.30 - 
19.00 Uhr) oder an Samstagen 

beträgt die Gebühr das 
1,25 -fache 

 

 

13 
Erfolgt eine öffentliche Leistung aus 
besonderen Gründen an Sonntagen 
oder Feiertagen 

beträgt die Gebühr das 
1,35 -fache 

 

13 
Erfolgt eine öffentliche Leistung aus 
besonderen Gründen an Sonnta-
gen oder Feiertagen 

beträgt die Gebühr das 
1,35 -fache 

 



Anlage 
zur Vorlage Nr.     /2018 

an den VA am 10.01.2018 
 

Gebührenverzeichnis in der Fassung vom 01.03.2017 Änderungsvorschlag (Änderungen sind fett markiert) Erläuterungen 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet.  
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet. 
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung 

 

Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *) 
Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *)  

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr 

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr  

Fest- 
gebühr 

  

Fest- 
gebühr 

Zeit- 
gebühr 

Wert- 
gebühr 

 

 Zeit- 
gebühr 

  

  Wert- 
gebühr 

 

 
 
 
 

14 

Leistungen nach dem Umweltver-
waltungsgesetz (UVerwG).                                                                                                     
Die Regelungen des § 33 UVerwG 
sind zu beachten. 

 

bis zu    
3 Std. 
gebüh-
renfrei, 
danach  
Zeitge-
bühr *) 
max. 
500 € 

 

 

14 

Zugänglichmachen von Umwel-
tinformationen nach § 24 - § 29 
des Umweltverwaltungsgesetzes 
(UVerwG). Gebühr wird erhoben 
nach § 33 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 
1 des Umweltverwaltungsgeset-
zes (UVerwG), soweit nicht Ge-
bührenfreiheit nach § 33 Abs. 2 
und Abs. 3 besteht. 

 

bis zu 
3 Std. 
gebüh-
renfrei, 
danach  
Zeitge-
bühr *) 
max. 
500 € 

 

Die Formulierung die-
ses Tatbestandes war 
bisher zu allgemein 
gehalten. Deswegen 
wurde die alte Formu-
lierung geändert, in 
dem sie  besser an 
dem Gesetzestext an-
gepasst wurde. 

 
 
 

     

 

15 
Gewährung des Zuganges zu In-
formationen nach dem Landesin-
formationsfreiheitsgesetz (LIFG) 

 
Zeitge-
bühr *) 

 

Aus Gründen der 
Rechtssicherheit ist es 
sinnvoll einen Gebüh-
rentatbestand für die 
Gewährung des Zu-
gangs zu Informatio-
nen nach dem Landes-
informationsfreiheits-
gesetzt  (LIFG) aufzu-
nehmen. 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Anlage 
zur Vorlage Nr.     /2018 

an den VA am 10.01.2018 
 

Gebührenverzeichnis in der Fassung vom 01.03.2017 Änderungsvorschlag (Änderungen sind fett markiert) Erläuterungen 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet.  
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung 

*) Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen Produktes zugrundegelegt. 
*) Jede angefangene Viertelstunde wird angerechnet. 
*) Produktnummer 
*) Produktbezeichnung 

 

Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *) 
Prod. 
nr. *) 

Prod. 
bez.*) 

Leistungen Gebühr *)  

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr 

Legende für die Gebührendarstellung 

Rahmengebühr  

Fest- 
gebühr 

  

Fest- 
gebühr 

Zeit- 
gebühr 

Wert- 
gebühr 

 

 Zeit- 
gebühr 

  

  Wert- 
gebühr 

 

 

     

 

16 

a) Erteilung einer Sondernut-
zungserlaubnis an einer Kreis-
straße (Verwaltungsgebühr) 
Anmerkung: Für Sondernutzungen 
an Kreisstraßen, ausgenommen Zu-
fahrten und Zugänge, werden zusätz-
lich zu dieser Verwaltungsgebühr 
Sondernutzungsgebühren nach § 8 
Abs. 1 der allgemeinen Verwaltungs-
gebührensatzung erhoben. 

 
Zeitge-
bühr *) 

 

Für Kreisstraßen wer-
den Verwaltungsge-
bühren auf der Basis 
der Verwaltungsge-
bührensatzung festge-
setzt. Daher ist es 
sinnvoll, diese beiden 
Tatbestände im Ge-
bührenverzeichnis zur 
Verwaltungsgebühren-
satzung aufzunehmen. 

 

     

 b) Erteilung eines Zustimmungs-
bescheides zu Telekommunikati-
onslinien an den Kreisstraßen 
nach § 68 Abs. 3 Telekommuni-
kationsgesetz (TKG) 

 
Zeitge-
bühr *) 

 

 


